
5148 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

B e r ich t 

des Sozi al ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 14. März 1996 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, das 
Sonderunterstützungsgesetz, das Arbeitsmarktpolitik-Finanzierungsgesetz, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
geändert werden (Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996) 

Der gegenständliche Gesetzesbeschluß des Nationalrates, der als 
Initiativantrag von den Abgeordneten Reitsamer, Dr. Feurstein und 
Genossen am 29. Februar 1996 im Nationalrat eingebracht wurde, hat u. a. 
Anderungen des Arbei ts 1 oseilVers i cherungsgesetzes 1977 , des Sonder
unterstützungsgesetzes, des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes, zum 
Inhalt. 

Mit dem Arbeitsmarktpolitikgesetz 1996 sollen zur Konsolidierung des 
Bundeshausha ltes im Berei ch der Arbeitsmarktpoliti kEinsparungen sowi e 
Maßnahmen zur Sicherung der Beschäftigung Älterer getroffen werden. 

Dazu sind im gegenständlichen Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Ersatz der bi sheri gen Form der a11 gemei nen Sonderunterstützung bei 
gleichzeitiger Existenzsicherung; Freigrenzenerhöhung für die 
~otstandshilfe im Dauerrecht, Beibehaltung der Möglichkeit des 
Ubergangs in die vorzeitige Alterspension in den bisherigen Fällen. 
Einschränkung der Bergbau-Sonderunterstützung. 
Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer einstellen, sollen in der 
Arbeitslosenversicherung beitragsrechtlich bessergestellt werden, 
hingegen sollen Arbeitgeber, die ältere Arbeitnehmer kündigen (mit 
Ausnahme der Fälle einer BetriebssChließung) , einen Zusatzbeitrag in 
der Arbeits losenvers i cherung entri chten; ei n budgetentlastender 
Effekt ergibt sich entweder durch die Anhebung des 
Pensionsanfallsalters oder durch die Beitragsleistung. 

Der Sozialausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 26. März 1996 
mit Stimmenmehrheit den Antrag, keinen Einspruch zu erheben. 

Johanna Schicker 
Berichterstatterin 
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Wien, 1996 03 26 

Therese Lukasser 
Stv. Vorsitzende 
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